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Gemäß einer landläufi gen Vorstellung lässt sich eine 
Marktwirtschaft nur ertragen, wenn sie durch einen 
rechtlichen und regulatorischen Rahmen kultiviert wird, 
den die Politik zu schaffen habe. Tatsächlich ist dieser 
Rahmen aber selbst nur als Ergebnis einer langwierigen 
und überraschungsreichen Evolution zu haben, die sich 
nicht durch politische Entscheidungen ersetzen und auch 
nur begrenzt beeinfl ussen lässt. Deswegen wird hier die 

Gegenthese vertreten, dass die Freigabe der Wirtschaft von politischer Bevormundung recht 
oft überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schafft, dass das Rechtssystem eine Entwicklung 
nehmen kann, die wirtschaftliche Hochleistungen ermöglicht. Gezeigt wird dies am Beispiel 
von vier postkommunistischen Ländern: Bulgarien, Kroatien, Slowakei und Tschechien. Das 
theoretische Instrumentarium wird insbesondere von der Luhmannschen Rechtssoziologie 
bezogen, ferner von der Freiburger Schule und der Posnerschen Rechtsökonomik. Das Buch 
wendet sich vor allem an Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Juristen und 
Zeithistoriker. 

2012, 1130 S., 17 s/w Abb., kart., 89,– €, 978-3-8305-3076-3

Bruno Schönfelder

Vom Spätsozialismus 
zur Privatrechtsordnung

BWV • BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG

Eine Untersuchung über die Interdependenz 
zwischen Recht und Wirtschaft am Beispiel 
von Gläubigerschutz und Kredit

Auszug aus der Einführung

Dieses Buch enthält die Ergebnisse einer For-
schung, zu welcher der Autor durch irritierende 
Vorgänge angeregt wurde, die sich nach 1990 
in vielen ehemals kommunistischen Ländern 
beobachten ließen. Eine kleine Minderheit 
plünderte die verbliebenen Ressourcen. Ver-
mögensverschiebung, Betrug an Aktionären 
und andere Wirtschaftsverbrechen waren an 
der Tagesordnung. Die Auswirkungen auf 
die Finanzmärkte, die doch als Sinnbild des 
Kapitalismus gelten, waren schwerwiegend. 
In fast allen postkommunistischen Ländern 
durchlief das Kreditwesen mindestens eine 
schwere Krise. Oft waren es sogar mehrere. 
Im öffentlichen Sektor, aber auch in der Pri-
vatwirtschaft breitete sich die Korrup tion 

so stark aus, dass viele postkommunistische 
Länder diesbezüglich eher mit den Entwick-
lungs- als mit den Industrieländern gleichzogen. 
Skandale um die Parteienfi nanzierung ließen 
befürchten, dass demokratische Politik sich dis-
kreditieren und im Sumpf der Korruption ver-
sinken würde. Populäre Autoren wie Rothacher 
(2002) zogen aus derlei Beobachtungen rasch 
den Schluss, hier sei ein „wilder Osten“ ent-
standen, der auf keinen grünen Zweig kommen 
könne. Der „Wohlstand für alle“, den schon 
Erhard (2000) verheißen hatte, schien in weiter 
Ferne. Binnen ca. 15 Jahren besserte sich die 
Lage in vielen dieser Länder jedoch erheblich 
und der Wohlstand traf ein − zwar nicht für alle, 
aber für viele.
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